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A L L G E M E I N V E R F Ü G U N G 

Aufstallungsanordnung gem. § 13 Abs. 1 der  
Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 

(Geflügelpest-Verordnung) 

Zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der 
Geflügelpest ordne ich das Folgende an:

Sämtliches in den Stadtgebieten Wuppertal und Solingen 
gehaltene Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Reb-
hühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) ist 
ab sofort ausschließlich

1. in geschlossenen Ställen oder 
2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden,  

nach oben gegen Einträge gesicherten dichten 
 Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von 
Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen 
muss (Schutzvorrichtung),

zu halten.

Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahme ordne ich im 
öffentlichen Interesse an.

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung in Kraft und gilt so lange, bis ich sie 
wieder aufhebe.

Begründung:
Seit dem 08.11.2016 wurden über 100 Fälle von hochpa-
thogener Aviärer Influenza (HPAI), Subtyp H5N8, in Wildvö-
geln in mehreren Bundesländern nachgewiesen. Auch vier 
Hausgeflügelbestände in Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein waren betroffen. Am 18.11.2016 wurde 
ein Verdacht bei einem Wildvogel im Kreis Wesel als H5N8 
HPAI bestätigt. 

Aus diesem Grund musste eine Ausweitung der bisher 
gemäß § 13 der Geflügelpestverordnung ausgewiesenen 
Risikogebiete erfolgen und eine entsprechende Aufstal-
lung von Geflügel in diesen Gebieten veranlasst werden. 
Die Aufstallung musste in jeder Gemeinde erfolgen, in der 
die Geflügeldichte 1000 Stück Geflügel/km2 überschreite-
te. Da in dem Stadtgebiet Remscheid eine Geflügeldichte 

über 1000 Stück Geflügel/km2 besteht, wurde bereits im 
November die Aufstallung angeordnet. 

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einer Putenhaltung 
im Kreis Soest und auf Grund der anhaltenden Dynamik der 
Seuchenentwicklung in der Wildvogelpopulation ist es er-
forderlich, nun weitere Schutzmaßnahmen zu treffen. 

Bei der hochpathogenen Aviären Influenza handelt es sich 
um eine hochansteckende, anzeigepflichtige Viruserkran-
kung beim Geflügel, deren Ausbruch immense wirtschaftli-
che Folgen für alle Geflügelhalter, Schlachtstätten und ver-
arbeitende Industrien haben kann. 

Infektionen des Menschen mit diesen H5N8 Viren wurden 
bislang nicht bekannt; dennoch kann eine Empfänglichkeit 
des Menschen gegenwärtig nicht völlig ausgeschlossen 
werden.

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt muss mit weiteren Ausbrü-
chen gerechnet werden. Aufgrund der hochinfektiösen 
Viruserkrankung und der bereits amtlich festgestellten 
Ausbrüche im In- und Ausland, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass der Erreger der Aviären Influenza bereits in 
andere Bestände verschleppt bzw. aus anderen Beständen 
eingeschleppt wurde. 
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Daher habe ich die Aufstallungsanordnung unter Berück-
sichtigung des mir eingeräumten Ermessens sowie des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der geltenden 
Rechtsvorschriften getroffen. Andere - ggf. mildere - Mög-
lichkeiten, die Tierseuche schnell und wirksam einzudäm-
men, sind für mich nicht ersichtlich. 

Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Verwal-
tungsverfahrensgesetz kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe 
und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der 
Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, festgelegt werden. 

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung:
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichts-
ordnung wurde die sofortige Vollziehung der Maßnahme 
angeordnet. Ein Widerspruch gegen diese Allgemeinver-
fügung hätte in diesem Fall keine aufschiebende Wirkung. 
Ein besonderes öffentliches Interesse ist hier gegeben, weil 
durch die Ausbreitung der Aviären Influenza unter anderem 
die Gefahr von gesundheitlichen wie auch von wirtschaft-
lichen Folgen erheblich wäre und deshalb sofort zu unter-
binden war. 

Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert ein Zurückstehen 
der Individualinteressen etwaiger Geflügelhalter am Ein-
tritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines eingelegten 
Rechtsbehelfs. Das öffentliche Interesse an umgehenden 
Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz gegen eine Weiter-
verbreitung der Seuche überwiegt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats 
nach Zustellung Widerspruch einlegen. Dieser ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei mir unter der o. g. Anschrift oder 
bei jeder anderen Dienststelle der Stadt Solingen unter An-
gabe des Datums und Aktenzeichens des angefochtenen 
Bescheides einzulegen. Sollte die Frist durch das Verschul-
den eines von Ihnen Beauftragten versäumt werden, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Der Widerspruch kann auch durch E-Mail mit qualifizierter 
elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signa-
turgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBI. I S. 876) in der jeweils 
geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische 
Poststelle der Behörde übermittelt werden. Die E-Mail- 
Adresse lautet: VPS@Solingen.de 

Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht in 40213 
Düsseldorf, Bastionstr. 39, gem. § 80 Abs. 5 VwGO die auf-
schiebende Wirkung der Klage ganz oder teilweise wieder-
herstellen oder die Aufhebung der sofortigen Vollziehung 
anordnen. 

Hinweise:
Gemäß § 13 Abs. 3 der Geflügelpest-Verordnung kann ich 
in Einzelfällen Ausnahmen von der Aufstallungsanordnung 
genehmigen.

Hinweise zu Ordnungswidrigkeiten:
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes han-
delt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser 
Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkei-
ten können mit einem der Schwere der Zuwiderhandlung 
angemessenen Bußgeld bis zu 30.000,00 Euro geahndet 
werden.

Rechtsgrundlagen:
- Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)
- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 

(Geflügelpest-Verordnung)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
in der jeweils geltenden Fassung.

Im Auftrag

Trutzenberg
(Amtstierarzt)


